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Agenda

Einleitung

1. Sanierung

2. Fusion

3. Umwandlung PU in JP mit Verlustvortrag

4. Liquidation

5. Transponierung 

6. indirekte Teilliquidation

7. Spaltung – doppeltes Betriebserfordernis

8. Geldwerte Leistungen / Dreieckstheorie

9. Globale Mindeststeuer
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Einleitung

Prüfungsmodus

Auszug aus der Prüfungswegleitung 2023

Prüfungsteil Steuern = 10 % der Gesamtgewichtung (exkl. Interdisziplinäre Fallstudie)

1h Direkte Steuern (50%) 

1h Mehrwertsteuern (50%) 
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Einleitung

Prüfungstipp: Lies das Gesetz!
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1 Sanierung

Zeitpunkt der Sanierungsbedürftigkeit

 Sanierungsbedürftigkeit bejaht, wenn eine echte Unterbilanz vorliegt 

(Ausnahme: Art. 6 Abs. 1 lit. j StG)

 Für steuerlich relevante Sanierung müssen echte Leistungen zufliessen

Rechtliche Grundlagen

 Ordentliche siebenjährige Verlustverrechnung 

(Art. 67 Abs. 1 DBG / Art. 86 Abs. 1 StG-SG)

 Erweiterte Verlustverrechnung im Sanierungsfall 

(Art. 67 Abs. 2 DBG / Art. 86 Abs. 2 StG-SG)

 Kreisschreiben ESTV Nr. 32 Sanierungen

Steuerfolgen bei echter Sanierung

 Verlustverrechnung wird ausgedehnt

 Sanierungsmassnahmen können steuerlich wirksam sein oder nicht

 Unechte Sanierungsgewinne

 Echte Sanierungsgewinne
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1 Sanierung

Echte Sanierungsgewinne

 Unterliegen der ordentlichen Besteuerung (mit ausgedehnter Verlustverrechnung)

 Forderungsverzicht von Dritten

 Kapitalzuschüsse von Dritten

 Forderungsverzichte von Aktionären (Grundsatz)

 Stellen aus Sicht der Gesellschaft keine Reserven aus Kapitaleinlage (KER) i.S. von Art. 

20 Abs. 3 DBG dar 

Unechte Sanierungsgewinne

 Stellen "steuerfreie" Gewinne dar

 Kapitalherabsetzungen

 À-Fonds-Perdu-Zuschüsse des Aktionärs (z.B. Einlagen, Aufgelder, Zuschüsse)

 Forderungsverzichte von Aktionären (Ausnahme, siehe nächste Folie)

 Stellen aus Sicht der Gesellschaft Reserven aus Kapitaleinlage (KER) i.S. von Art. 20 

Abs. 3 DBG dar, sofern die Leistung direkt vom Aktionär stammt und verbucht sind.
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1 Sanierung

Forderungsverzichte von Beteiligten

 Es gilt weiterhin die Rechtsprechung des Bundesgerichtes (ASA, 59. Band, S. 551ff)

 Beurteilung der Qualifikation des Forderungsverzichtes im Zeitpunkt der 

Darlehensgewährung

 Grundsatz: Forderungsverzichte sind in der Regel echte Sanierungsgewinne und 

deswegen ertragswirksame Vermögenszugänge. 

 Ausnahme: Forderungsverzichte von Beteiligten sind unecht, wenn:

 Darlehen als verdecktes Eigenkapital betrachtet wird oder

 dieses Darlehen erstmalig oder zusätzlich wegen schlechtem Geschäftsgang 

gewährt worden ist.

 Forderungsverzichte von Aktionären in Form von echten Sanierungsgewinnen stellen 

keine Kapitaleinlagereserven (KER) dar. 
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1 Sanierung

Verlustverrechnung – gesetzliche Grundlagen

 ordentliche siebenjährige Verlustverrechnung (Art. 67 Abs. 1 DBG)

 Erweiterte Verlustverrechnung im Sanierungsfall (Art. 67 Abs. 2 DBG)

Reihenfolge der Verlustverrechnung

1. Echte Sanierungsgewinne (=Geldzuflüsse) dienen primär zuerst zur Verrechnung 

der ältesten noch nicht mit Gewinnen verrechneten Verluste (erweiterte VV)

2. Sekundär werden die echten Sanierungsgewinne (inkl. Aufwertungsgewinne) im 

Rahmen der ordentlichen Verlustverrechnung mit "normalen" siebenjährigen 

Verlusten verrechnet. 

3. Ein allfälliger Rest dient zur Verrechnung mit erfolgswirksam nachgeholten 

Abschreibungen und Wertberichtigungen.

Reihenfolge der Verlustverrechnung 

 Reine Aufwertungsgewinne können Art. 67 Abs. 2 DBG nicht beanspruchen

 Eine Verlustnovation (=Neubeginn der Verlustverrechnungsperiode) auf den 

Sanierungszeitpunkt ist ausgeschlossen
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1 Fallbeispiel 1: Sanierung
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1 Fallbeispiel 1: Sanierung
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1 Fallbeispiel 1: Sanierung
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1 Fallbeispiel 1: Sanierung
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2 Grundlagen von Umstrukturierungen juristischer Personen

Begriff Umstrukturierung

 Ist im Steuerrecht ergebnisorientiert, d.h. aufgrund einer wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise, auszulegen.

 Z.B. Spaltung einer Tochtergesellschaft 1 durch Ausschüttung einer Naturaldividende 

in Form eines Betriebsteils an die Muttergesellschaft mit anschliessender 

Kapitaleinlage in die neuzugründende Tochtergesellschaft 2. 

 Obwohl hier der Tatbestand einer echten Realisation gegeben ist: Unter bestimmten 

Voraussetzungen liegt eine steuerneutrale Umstrukturierung (sog. «altrechtliche 

Spaltung») vor.

Zivilrechtlich Wege, eine Umstrukturierung zu vollziehen

 OR: Für die bei Umstrukturierungen nötigen Transaktionen stellt das Zivilrecht die 

grundsätzlichen, (entgeltlichen) Geschäfte des Obligationenrechts zur Verfügung 

(Vermögensübernahme nach OR 181, Kauf, Tausch, Liquidation, Sacheinlage, 

Dividende etc.). 

 FusG: Das Fusionsgesetz beinhaltet die Instrumente, mit welchen die für 

Umstrukturierungen nötigen Transaktionen teils direkt abgewickelt 

(Universalsukzession für Aktiven und Passiven, d.h. uno actu) werden können 

(Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung).
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2 Grundlagen von Umstrukturierungen juristischer Personen

Überblick Umstrukturierungen gemäss Art. 61 DBG 
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2 Grundlagen von Umstrukturierungen juristischer Personen

Überblick Umstrukturierungen gemäss Art. 61 DBG 
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2 Grundlagen von Umstrukturierungen juristischer Personen

Verrechnungssteuern bei Umstrukturierungen
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2 Fusion (DBG 61 I)

Voraussetzungen für steuerneutrale Fusionen

 Fortbestehen der Steuerpflicht in der Schweiz

 Übernahme der Buchwerte (Gewinnsteuerwerte)

Wirkung

 Steuersukzession (Steuernachfolge)

 Verlustvorträge der übernommenen Gesellschaft gehen auf die übernehmende über.

 Reserven aus Kapitaleinlagen der übernommenen Gesellschaft gehen als Reserven aus 

Kapitaleinlagen auf die übernehmende über.

Auf Stufe Beteiligte/Aktionäre gilt:

 steuerbaren Vermögensertrag, sofern zu Lasten übriger Reserven:

□ Ausgleichszahlungen

□ Nennwerterhöhungen

□ höhere Reserve aus Kapitaleinlagen oder 

□ andere geldwerte Vorteile im Rahmen einer Fusion

 Verrechnung mit Nennwertverlusten auch anderer Gesellschafter möglich

 Ausgleichszahlungen und Nennwerterhöhungen bei Quasifusion steuerfreie 

Veräusserungserlöse, sofern keine zeitnahe Absorption.
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2 Fusion (DBG 61 I)

Bedeutung von Art. 61 Abs. 5 DBG

Bei Tochterabsorption

 Fusionsgewinne steuerbar, Beteiligungsabzug nach DBG 69/70 (Ausschüttungs-

Tatbestand)

 unechte Fusionsverluste nicht abzugsfähig (da stille Reserven vorhanden), echte 

Fusionsverluste abzugsfähig

Bei Mutterabsorption

 Fusionsagio / Fusionsdisagio steuerneutral (Einlage-Tatbestand)
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2 Fallbeispiel 2: Fusion
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2 Fallbeispiel 2: Fusion
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2 Fallbeispiel 2: Fusion
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2 Fallbeispiel 2: Fusion
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3 Grundlagen Umstrukturierungen von Personenunternehmen (DBG) 
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3 Grundlagen Umstrukturierungen von Personenunternehmen nach VStG 

Verrechnungssteuer 

 Nicht betroffen: natürliche Personen sind bei der VST nicht Steuersubjekt, ergo sind die 

transparent besteuerten Personenunternehmen nicht verrechnungssteuerpflichtig. 

 auch bei einer Sperrfristverletzung wird keine VST erhoben, da die rückwirkende 

Besteuerung des Einkommens bei der übertragenden natürlichen Person erfolgt 

(Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit).
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3 Fallbeispiel 3: Umwandlung PU in JP mit Verlustvortrag
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3 Fallbeispiel 3: Umwandlung PU in JP mit Verlustvortrag
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3 Fallbeispiel 3: Umwandlung PU in JP mit Verlustvortrag
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3 Fallbeispiel 3: Umwandlung PU in JP mit Verlustvortrag
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3 Fallbeispiel 3: Umwandlung PU in JP mit Verlustvortrag
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4 Liquidation einer Kapitalgesellschaft / Genossenschaft

Steuerfolgen für die liquidierte Gesellschaft 

 Abrechnung über die stillen Reserven bei Liquidation (Liquidationsgewinn) 

 Besteuerung zusammen mit dem letzten Gewinn aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit 

 Verrechnungssteuer auf den übertragenen Reserven 

 Evt. Meldeverfahren möglich (Art. 20 VStG / Art. 24 VStV)

Steuerfolgen für die Empfänger des Liquidationserlöses 

 Privatvermögen einer natürlichen Person 

 Vermögensertrag im Umfang zwischen der Differenz zwischen Liquidationserlös 

und Nennwert / KER (= Nennwertprinzip)

 Geschäftsvermögen einer natürlichen Person 

 Geschäftseinkommen im Umfang zwischen der Differenz zwischen dem 

Liquidationserlös und dem Einkommenssteuerwert (= Buchwertprinzip) 

 Kein Beteiligungsabzug möglich 

 Geschäftsvermögen einer juristischen Person 

 Beteiligungsertrag im Umfang zwischen der Differenz zwischen dem 

Liquidationserlös und den Gestehungskosten der Beteiligung 

 unterliegt der ordentlichen Besteuerung 

 Beteiligungsabzug gemäss Art. 69 f. DBG möglich, sofern die Voraussetzungen 

erfüllt sind 



Seite 31

4 Fallbeispiel 4: Liquidation
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4 Fallbeispiel 4: Liquidation
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4 Fallbeispiel 4: Liquidation
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4 Fallbeispiel 4: Liquidation
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4 Fallbeispiel 4: Liquidation
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5 Transponierung (Art. 20a Abs. 1 Bst. b DBG)

Transponierung

 Wirtschaftlich betrachtet gilt eine solche Übertragung ("an sich selbst" bzw. an eine
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5 Transponierung (Art. 20a Abs. 1 Bst. b DBG)

Definition

Überträgt ein Aktionär seine privat gehaltenen Beteiligungsrechte an eine von ihm 

beherrschte Gesellschaft, so führt dies zu steuerbarem Vermögensertrag nach Art. 20a Abs. 

1 Bst. b DBG, sofern:

Voraussetzungen

 Anteile am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 

aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung oder 

einer juristischen Person übertragen werden;

 der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung den Nennwert zuzüglich Reserven aus 

Kapitaleinlagen der übertragenen Beteiligung übersteigt;

 der Veräusserer oder Einbringer nach der Übertragung zu mindestens 50% am Kapital 

der Personenunternehmung oder juristischen Person beteiligt ist, in welche die 

Beteiligung übertragen worden ist.

 Eine solche liegt auch dann vor, wenn mehrere Beteiligte die Übertragung gemeinsam 

vornehmen (Art. 20a Abs. 1 Bst. b DBG letzter Satz) und die Voraussetzungen nur 

gemeinsam erfüllen.

Vor 2020 war der Tatbestand der Transponierung nur erfüllt, wenn mindestens 5% am Grund- oder 

Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft übertragen worden sind. 
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5 Transponierung (Art. 20a Abs. 1 Bst. b DBG)

Steuerliche Würdigung

 Wirtschaftlich betrachtet gilt eine solche Übertragung ("an sich selbst" bzw. an eine 

selbst beherrschte Gesellschaft) nicht als Veräusserung, sondern als 

Vermögensumschichtung, weshalb man in diesem Zusammenhang von Transponierung 

spricht. 

 Bei der Transponierung werden latent steuerbare Reserven in steuerfrei rückzahlbares 

Substrat umgewandelt. 

 Sind die Voraussetzungen der Transponierung erfüllt entspricht der steuerbare 

Vermögensertrag dem Erlös aus der Übertragung abzüglich des Nennwerts und der 

anteiligen Kapitaleinlagenreserven der übertragenen Beteiligungen. Auf die 

Vermögenserträge aus Transponierungsvorgängen kann die Teilbesteuerung gemäss 

Art. 20 Abs. 1bis DBG Anwendung finden.

Agio-Lösung als "Heilung"

 Wird der übertragene Mehrwert dem übertragenden Anteilsinhaber auf einem 

Reservekonto der beherrschten Gesellschaft gutgeschrieben, das nicht als 

Kapitaleinlagereserve (Art. 5 Abs. 1bis VStG) qualifiziert, sodass die latente 

Steuerverhaftung bestehen bleibt, entfällt die Besteuerung eines Vermögensertrags.
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5 Fallbeispiel 5: Transponierung
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5 Fallbeispiel 5: Transponierung
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5 Fallbeispiel 5: Transponierung
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5 Fallbeispiel 5: Transponierung
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5 Fallbeispiel 5: Transponierung
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5 Fallbeispiel 5: Transponierung



Seite 45

5 Fallbeispiel 5: Transponierung
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6 indirekte Teilliquidation (Art. 20a Abs. 1 Bst. a DBG)

Indirekte Teilliquidation 
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6 indirekte Teilliquidation (Art. 20a Abs. 1 Bst. a DBG)

Definition

Die indirekten Teilliquidation will den folgenden Sachverhalt steuerrechtlich regeln: 

 Der bisherige Anteilsinhaber veräussert seine Beteiligungsrechte (mindestens eine 

Quote von 20%), welche er im PV gehalten hat, in das GV einer natürlichen oder 

juristischen Person (Käufergesellschaft). 

 Wenn nun die Käufergesellschaft den Kaufpreis nicht aus eigenen, sondern aus

nichtbetriebsnotwendigen "überschüssigen" Mitteln der gekauften Gesellschaft erbringt, 

wird diese Gesellschaft teilliquidiert. 

 Anstatt dass der Verkäufer der Anteilsrechte vorher selbst die überschüssigen Mittel im 

Rahmen einer steuerbaren Dividende bezogen hätte (und damit der steuerfreie 

Verkaufspreis tiefer angesetzt worden wäre), fliesst nun die Substanzausschüttung an 

die Käufergesellschaft. 

 Hier wird dieser Beteiligungsertrag entweder aufgrund einer Beteiligungsabschreibung

eliminiert (weil der innere Wert zufolge der Substanzausschüttung unter den Kaufpreis 

sinkt) oder die Ausschüttung wird im Rahmen des Beteiligungsabzuges steuerlich 

freigestellt. 
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6 indirekte Teilliquidation (Art. 20a Abs. 1 Bst. a DBG)

Steuerliche Würdigung

 Die aus der erworbenen Gesellschaft entnommenen Mittel bzw. die 

ausschüttungsfähigen Reserven, fliessen somit quasi dem seinerzeitigen Verkäufer 

indirekt über die Käufergesellschaft in Form des Kaufpreises zu.

 Somit können allfällige Substanzausschüttungen, welche innerhalb von 5 Jahren nach 

Beteiligungsverkauf aus der veräusserten Gesellschaft bezogen werden, beim 

seinerzeitigen Anteilsinhaber nachträglich als steuerbarer Vermögensertrag erfasst 

werden. 

Mit anderen Worten, wird der vermeintlich steuerfreie private Kapitalgewinn auf den 

Zeitpunkt des Beteiligungsverkaufs (nicht etwa auf den Zeitpunkt der Ausschüttung) 

teilweise oder vollumfänglich in einen steuerbaren Vermögensertrag umqualifiziert.
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6 Fallbeispiel 6: Indirekte Teilliquidation
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6 Fallbeispiel 6: Indirekte Teilliquidation
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7 Spaltung (DBG 61 I b)

Begriff

 Eine Gesellschaft kann sich spalten, indem sie (FusG 29):

□ Ihr ganzes Vermögen aufteilt und auf eine andere Gesellschaft überträgt 

(Aufspaltung)

□ Einen oder mehrere Teile ihres Vermögens auf andere Gesellschaft überträgt 

(Abspaltung).

Voraussetzungen für steuerneutrale Spaltungen

 Fortbestehen der Steuerpflicht in der Schweiz

 Übernahme der Buchwerte (Gewinnsteuerwerte)

 Doppeltes Betriebserfordernis (Betrieb oder Teilbetrieb bei beiden Unternehmen)

Wirkung

 Keine Sperrfrist zu beachten.
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7 Grundlagen von Umstrukturierungen juristischer Personen

Überblick Umstrukturierungen gemäss Art. 61 DBG 
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7 Spaltung (DBG 61 I b)

Definition Betrieb und Teilbetrieb

Nach geltender Praxis wird unter den Begriffen „Betrieb“ und „Teilbetrieb“ Folgendes 

verstanden:

 Betrieb: Organisatorisch-technischer Komplex von Vermögenswerten, welcher für die 

unternehmerische Leistungserstellung eine relativ unabhängige, organische Einheit 

darstellt.

 Teilbetrieb: Kleinster für sich lebensfähiger Organismus eines Unternehmens.

Ein Betrieb oder Teilbetrieb liegt nur dann vor, wenn kumulativ folgende Erfordernisse

erfüllt sind:

 die Unternehmung erbringt Leistungen auf dem Markt oder an verbundene 

Unternehmen;

 die Unternehmung verfügt über Personal;

 der Personalaufwand steht in einem sachgerechten Verhältnis zum Ertrag.

Das Halten und Verwalten von Wertschriften, die lediglich der Anlage von eigenem 

Vermögen dienen, stellt auch bei einem grossen Vermögen nie einen Betrieb dar.
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7 Spaltung (DBG 61 I b)

Betriebsbegriff bei Holdinggesellschaften

Das Betriebserfordernis kann bei einer Spaltung einer Holdinggesellschaft entweder auf der 

Stufe Holdinggesellschaft (sogenannter Holdingbetrieb) oder auf der Stufe der aktiven 

Gesellschaft, an welcher die Holdinggesellschaft beteiligt ist (sogenannter operativer Betrieb), 

erfüllt werden. 

Ein sogenannter Holdingbetrieb liegt vor, wenn kumulativ folgende Erfordernisse erfüllt sind: 

 Beteiligungen (mind. 2) sind wertmässig überwiegend Beteiligungen an aktiven 

Gesellschaften; 

 Beteiligungen machen mehrheitlich mind. 20 % des Grund- oder Stammkapitals aus

 die nach der Spaltung bestehenden Holdinggesellschaften nehmen tatsächlich eine 

Holdingfunktion mit eigenem Personal oder über beauftragte Personen wahr (Koordination 

der Geschäftstätigkeit mehrerer Tochtergesellschaften; strategische Führung); 

 die nach der Spaltung bestehenden Holdinggesellschaften bestehen weiter. 

Ein sogenannter operativer Betrieb liegt vor, wenn die Beteiligungsquote mehr als 50 % der 

Stimmen an einer aktiven Gesellschaft beträgt. In Anwendung des Transparenzprinzips erfüllt 

eine einzige derartige Beteiligung das Betriebserfordernis durch den von der aktiven 

Gesellschaft geführten Betrieb (Urteil BGer 2C_34/2018 vom 11.3.2019). 
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7 Spaltung (DBG 61 I b)

Betriebsbegriff «Halten und Verwalten einer Immobilie»

Das Halten und Verwalten eigener Immobilien stellt dann einen Betrieb dar, wenn 

kumulativ folgende Erfordernisse erfüllt sind:

 es erfolgt ein Marktauftritt oder es werden Betriebsliegenschaften an Konzern-

gesellschaften vermietet;

 die Unternehmung beschäftigt oder beauftragt mindestens eine Person für die 

Verwaltung der Immobilien (eine Vollzeitstelle für rein administrative Arbeiten);

 die Mieterträge betragen mindestens das 20-fache des marktüblichen Personal-

aufwandes für die Immobilienverwaltung.
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7 Fallbeispiel 7: Spaltung
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7 Fallbeispiel 7: Spaltung
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7 Fallbeispiel 7: Spaltung
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7 Fallbeispiel 7: Spaltung
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8 Einleitung – verdeckte geldwerte Vorteile 

Verdeckte geldwerte Vorteile

 Begriff

▫ Leistungen, welche die Kapitalunternehmung den Anteilsinhabern oder diesen 

nahestehenden Personen zukommen lässt, ohne gleichwertige Gegenleistung bzw. 

ohne dabei ausgewiesenen Gewinn/Reserven zu beanspruchen

 Voraussetzungen für das Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschüttung

▫ Leistung ohne entsprechende Gegenleistung

▫ Leistung an einen Anteilsinhaber oder eine diesem nahestehende Person

▫ Erkennbarkeit für die Organe. 

 Formen

▫ Geldwerter Vorteil zu Lasten eines Aufwandkontos

▫ Geldwerter Vorteil zu Lasten eines Ertragskontos

▫ Geldwerter Vorteil durch Erwerb von Vermögenswerten zu einem übersetzten Preis

▫ Geldwerter Vorteil durch Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft unter 

dem Verkehrswert

 Nachsteuern und Steuerstrafrecht

▫ bei rechtskräftigen Veranlagung  Steuererhebung im Nachsteuerverfahren

▫ allenfalls steuerstrafrechtliche Folgen
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8 Reine Dreieckstheorie

Definition

 Steuerfolgen werden an jeden gedanklichen Schritt der Begünstigung geknüpft 

(Perlenkettentheorie).

 Geldwerte Leistung an nahestehende Person fliesst immer über den Anteilsinhaber, d.h. 

die geldwerte Leistung wird in einzelne Schritte zerlegt. 

1. Aufrechnung geldwerte Leistung bei der leistenden Gesellschaft

2. Erfassung/Besteuerung der geldwerten Leistung beim Anteilsinhaber

3. Steuerliche Qualifikation bei der empfangenden nahestehende nat. oder jurs. Person 

(Schenkung oder Kapitaleinlage) 

Anwendung in der Praxis

 Grundsatz: Anwendung bei der Einkommens- und Gewinnsteuer

□ Immer wenn Beteiligungsrechte im Privatvermögen nat. Person gehalten werden.

□ Einzige Ausnahme: nicht gewinnsteuerneutrale Spaltung (gemäss KS Nr. 5 Ziff. 4.3.3.2) 

modifizierte Dreieckstheorie mit Revers

 Ausnahme: Anwendung ausnahmsweise bei der Verrechnungssteuer 

□ Sanierungsleistungen zwischen verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten 

Gesellschaften

□ Geldwerte Leistungen zu Gunsten von nahestehenden Personen ausserhalb des Kreises 

verbundener Gesellschaften



Seite 62

8 Modifizierte Dreieckstheorie

Definition

Gedanklich wird ebenfalls das Dreieck angewendet, jedoch ergeben sich beim 

Anteilsinhaber keine Steuerfolgen in folgenden Fällen:

 Grundsatz: Anwendung im Geschäftsvermögen (Massgeblichkeitsprinzip), sofern

i. die Beteiligungsrechte durch eine Kapitalgesellschaft oder im Geschäftsvermögen 

einer nat. Personen gehalten werden und

ii. die nahestehende, begünstige Person ebenfalls eine Kapitalgesellschaft ist

 Ausnahme: Anwendung im Privatvermögen, sofern

i. Auf Antrag (Gesuch muss eingereicht werden)

ii. Einmalige Transaktion

iii. Vollumfängliche Offenlegung bei den Steuerbehörden vor der Transaktoin

Anwendung in der Praxis

 Relevant vorwiegend bei Zuwendungen unter Schwestergesellschaften. 

 Immer wenn gemeinsames Aktionariat im Buchwertprinzip ist, d.h. wenn 

Beteiligungsrechte in einer Kapitalgesellschaft oder im Geschäftsvermögen nat. Person 

gehalten werden.
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8 Direktbegünstigungstheorie

Definition

Die Steuerfolgen sind nur an die direkte Begünstigung geknüpft. D.h. die steuerliche 

Abrechnung erfolgt direkt bei der begünstigten, nahestehenden Person und wird nicht über 

das Dreieck bzw. den Anteilsinhaber nachvollzogen. Leistungsempfänger ist, wer nach 

aussen erkennbar in den Genuss der entsprechenden Leistung gelangt.

Anwendung in der Praxis

 Grundsatz: Anwendung bei der Verrechnungssteuer

 Anwendung bei der Einkommens- und Gewinnsteuer immer, wenn nichtbeteiligte 

begünstige nat. Personen in geschäftlicher Beziehung mit der leistenden Gesellschaft 

steht.
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8 Fallbeispiel 8: Geldwerte Leistungen
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8 Fallbeispiel 8: Geldwerte Leistungen
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8 Fallbeispiel 8: Geldwerte Leistungen
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8 Fallbeispiel 8: Geldwerte Leistungen
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8 Fallbeispiel 8: Geldwerte Leistungen
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9 Fallbeispiel 9: Globale Mindeststeuer
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9 Fallbeispiel 9: Globale Mindeststeuer
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9 Fallbeispiel 9: Globale Mindeststeuer
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9 Fallbeispiel 9: Globale Mindeststeuer
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